Tip des Monats 8/07
Anleinpflicht
Ein Hundehalter ging mit seinem Hund spazieren. Er hatte den Hund nicht angeleint und dieser lief frei herum.
Das örtliche Ordnungsamt hatte Ordnungshüter zur Kontrolle der dort bestehenden Anleinpflicht entsandt. Der Hundehalter wurde daraufhin von einem solchen Ordnungshüter aufgefordert, den Hund anzuleinen. Der Hundehalter weigerte sich jedoch.

Es erging ein entsprechender Bußgeldbescheid in Höhe von 250 €. Hiergegen legte der Hundehalter Rechtsmittel ein.

Das OLG Düsseldorf hielt die Bußgeldentscheidung aufrecht, reduzierte jedoch die Höhe des Bußgeldes auf 20 €. Nach Ansicht der Richter ergebe sich aus einem Vergleich zu den straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldvorschriften, dass die ursprüngliche Bußgeldhöhe unangemessen sei. Weder sei durch den Leinenpflichtverstoß ein Dritter gefährdet gewesen noch eine unkontrollierte Verdreckung durch Kot eingetreten.
In Anbetracht der dann festgesetzten Bußgeldhöhe von nur 20 € ist eine Verletzung der Anleinpflicht von der Schwere des Verstoßes also einem Parkverstoß gleichzusetzen.

(Oberlandesgericht Düsseldorf)
